
 
 

 
 
 

   
 

 
 

 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

      

 

  

  

 

  

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

LANDRATSAMT NEUBURG-SCHROBENHAUSEN 

Sonnwendfeuer, Johannesfeuer, Jaudusfeuer und ähnliche Bräuche 

Hinweise des Landratsamtes 

Auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wird in vielen Orten der Brauch gepflegt, 

Sonnwendfeuer, Johannesfeuer oder Jaudusfeuer zu entzünden. In manchen Fällen wurde 

diese Gelegenheit leider auch zum Verbrennen von Abfällen genutzt. Bei Verstößen werden 

in solchen Fällen empfindliche Bußgelder verhängt. 

Im Interesse des Umweltschutzes und der betroffenen Nachbarschaft bitten wir darum, dass 

keine unmäßig großen Feuer entzündet werden, und dass folgende Anforderungen beachtet 

werden: 

1. Das Feuer sollte bei der Gemeinde und der örtlichen Feuerwehr angemeldet werden. 

2. Es dürfen keinerlei Abfälle verbrannt werden (also auch nicht Sperrmüll, gestrichenes 

oder lackiertes Holz sowie Bau- oder Abbruchholz etc.). 

3. Je nach Größe des Feuers und der Windverhältnisse ist ein ausreichender Abstand zu 

Gebäuden, Straßen und Gehölzen einzuhalten. 

4. Die Feuerstelle ist ständig unter Aufsicht zu halten; bei starkem Wind ist das Feuer zu 

löschen. Feuer und Glut müssen beim Verlassen der Feuerstelle erloschen sein. 

5. Gefahren, Nachteile oder erhebliche Belästigungen durch Rauchentwicklungen sind zu 

unterlassen. 

6. Asche und nicht ganz verbrannte Holzreste sind umgehend ordnungsgemäß zu 

entsorgen. Das Gleiche gilt für Dosen, Flaschen und sonstigen Müll. 
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